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Öǻentliche Bekanntmachung 
  

 

Bekanntmachung der Feststellung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) bei Unterbleiben einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die naturenergie hochrhein AG, beantragt mit Schreiben vom 07.02.2025, zuletzt ergänzt am 

13.03.2025, für den Standort Am Wasserkraftwerk 50, 79639 Grenzach-Wyhlen die Erteilung 

einer immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung zur Installation einer zusätzlichen 

Trailerabfüllstation für die Trailerbefüllung mit 300 bar im Bereich der Power-to-Gas-Anlage 1 

sowie die Erhöhung der elektrischen Leistung des FuE-Elektrolyseurs ohne Erhöhung der 

Wasserstroffproduktionsmenge der gesamten Power-to-Gas-Anlage 1 auf dem Betriebsgelände 

Flurstück-Nr. 3486. 

Das Vorhaben unterfällt der Ziffer 10.8.2 der Anlage 1 zum Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Für das Vorhaben war gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 

i.V.m. § 7 Absatz 2 UVPG im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung festzustellen, ob eine 

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Mit den 

Antragsunterlagen wurde eine Stellungnahme zur UVP-Vorprüfung vom Ingenieurbüro Böttinger 

GmbH vom 13.10.2023 vorgelegt. Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige 

Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten Stufe wird geprüft, ob bei dem Vorhaben 

besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten 

Schutzkriterien vorliegen. Ist dies nicht der Fall, besteht keine UVP-Pflicht. Ergibt die Prüfung, 

dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten Stufe 

unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, ob das Vorhaben erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die 

Schutzziele des Gebiets betreffen können. 

Nach §§ 7 und 5 UVPG stellt das Regierungspräsidium Freiburg als zuständige Behörde auf 

Grundlage der Antragsunterlagen nach oben beschriebenen Prüfung fest, dass das Vorhaben 

nach Einschätzung des Regierungspräsidiums keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen hervorrufen kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der 

Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
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Die wesentlichen Gründe für das Nichtbestehen der Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung sind mit Hinweis auf die dafür maßgeblichen Kriterien der Anlage 

3 des UVPG anzugeben (§ 5 Abs. 2 Satz 1 bis 3 UVPG). 

Standort 

Das Vorhaben befindet sich auf dem Werksgelände eines Wasserkraftwerks, auf dem sich außer 

dem Kraftwerksgebäude weitere Bebauung insbesondere in Form der bestehenden Power-to-
Gas-Anlage und Verkehrsflächen befinden. Hierdurch liegt im Umfeld des Plangebiets eine 

Vorbelastung des Landschaftsbildes vor. Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Power to-Gas Anlage“. 

Schutzgebiete 

Schutzgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Daher sind keine besonderen örtlichen 

Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nr. 2.3 aufgeführten Schutzkriterien gegeben.  

Es ist daher insgesamt davon auszugehen, dass durch das Vorhaben keine erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen hervorgerufen werden. 

Aus diesem Grunde stellt das Regierungspräsidium fest, dass keine Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Änderungsvorhaben besteht.  

 

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbstständig anfechtbar.  

 

Diese Mitteilung gilt als Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG. 

 

Freiburg, 16.04.2025 

Regierungspräsidium Freiburg 


